
Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Grevenbroich
 
Betr.: Rahmenplan Gierather Weg
hier: Beschlussfassung über die Anpassung des Geltungs-
bereichs

Der Rat der Stadt Grevenbroich hat in seiner Sitzung am 
16.12.2021 folgende Beschlussfassung gefasst:
 
„Der Rat beschließt den angepassten Geltungsbereich für 
den Rahmenplan „Gierather Weg“ im Ortsteil Orken. Der 
Rahmenplan „Gierather Weg“ wird als städtebauliches Ent-
wicklungskonzept im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 11 Bauge-
setzbuch (BauGB) beschlossen.“
 
Das Plangebiet ist im nachfolgend abgedruckten Plan 
schwarz umrandet, unterbrochen dargestellt.
 
Ortsteil: Orken 
Bezeichnung: „Rahmenplan Gierather Weg“
Druckgenehm. Land NRW (2021) ABK
Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0 (www.govda-
ta.de/dl-de/zero-2-0) 

Der vorstehende Beschluss wird hiermit bekannt gemacht.
 
Der Rahmenplan wird ab sofort im städtischen Verwal-
tungsgebäude Neues Rathaus, Rathauserweiterungsbau, 
Ostwall 6, 41515 Grevenbroich, Fachdienst Stadtplanung, 2. 
Etage, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht 
bereitgehalten.
 
Zusätzlich können die öffentlichen Informationen zu die-
sem Planverfahren über die für jedermann zugängliche 
Ausgabeseite der Stadt Grevenbroich im Internet unter 
www.o-sp.de/grevenbroich eingesehen werden.
 
Grevenbroich, den 17.12.2021
 
 Klaus Krützen
 Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Grevenbroich
 
Betr.: Aufstellung der 38. Änderung des Flächennutzungs-
planes „Quartiersentwicklung Gierather Weg - Teilbereich 
West“ - Ortsteil Elsen
hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetz-
buch (BauGB)
 
Der Rat der Stadt Grevenbroich hat in seiner Sitzung am 
16.12.2021 gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) die 
Aufstellung der 38. Änderung des Flächennutzungsplanes 
„Quartiersentwicklung Gierather Weg - Teilbereich West“ – 
Ortsteil Elsen – beschlossen.
 
Ziel und Zweck der Planung:
Ziel der Änderung der Flächennutzungsplanänderung ist 
es, den ersten Abschnitt des Rahmenplanes Gierather Weg 
auf einer Starterfläche südwestlich des Gierather Weges 
umzusetzen. Bei dieser Fläche handelt es sich um eine Flä-
chenreserve aus dem aktuellen Regionalplan Düsseldorf 
(RPD) und hielt dort über die 1. Änderung des RPD „Mehr 
Wohnbauland am Rhein“ Einzug. Für die anstehende Bau-
leitplanung ist es nun notwendig, dass diese Flächenre-
serve auch im Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Gre-
venbroich als Wohnbauflächen dargestellt wird. Mit der 

38. Änderung des FNP soll nun die derzeitige Darstellung 
„Landwirtschaftliche Flächen“ durch „Wohnbauflächen“ er-
setzt werden.
 
Das Plangebiet ist im nachfolgend abgedruckten Plan 
schwarz umrandet, unterbrochen dargestellt.
 
Ortsteil: Elsen 
FNP-Änd.-Nr.: 38
Bezeichnung: „Quartiersentwicklung Gierather Weg - Teil-
bereich West“
Druckgenehm. Land NRW (2021) ABK
Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0 (www.govda-
ta.de/dl-de/zero-2-0) 

Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 
S. 2 BauGB bekannt gemacht.
 
Grevenbroich, den 17.12.2021
 
 Klaus Krützen
 Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Grevenbroich
 
Betr.: Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. G 231 „Alte 
Molkerei“-Ortsteil Stadtmitte -
hier: a) Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs.1 i.V.m. § 13a 
BauGB
b) Durchführung des Verfahrens gemäß § 13a BauGB
c) Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetz-
buch (BauGB)
 
Zu a)
Der Rat der Stadt Grevenbroich hat in seiner Sitzung am 
16.12.2021 gemäß § 2 Abs.1 i.V.m. § 13a Baugesetzbuch 
(BauGB) die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. G 231 
„Alte Molkerei“ – Ortsteil Stadtmitte – beschlossen.
 
Das Plangebiet ist im nachfolgend abgedruckten Plan 
schwarz umrandet, unterbrochen dargestellt.

Ortsteil: Stadtmitte 
BPlan-Nr.: G 231
Bezeichnung: „Alte Molkerei“
Druckgenehm. Land NRW (2021) ABK
Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0 (www.govda-
ta.de/dl-de/zero-2-0)

Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs.1 S. 
2 BauGB bekannt gemacht.
 
Zu b)
Ferner hat der Rat der Stadt Grevenbroich in seiner Sitzung 
am 16.12.2021 beschlossen, das beschleunigte Verfahren ge-
mäß § 13a BauGB durchzuführen.
 
Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 13a Abs. 
3 BauGB bekannt gemacht.
Im beschleunigten Verfahren gelten gemäß § 13a Abs. 2 S. 1 

BauGB die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach 
§ 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend. Von der Um-
weltprüfung nach § 2 Abs. 4, von dem Umweltbericht nach 
§ 2 a, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Ar-
ten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie 
von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 
1 BauGB wird demnach abgesehen; § 4c BauGB (Überwa-
chung/Monitoring) ist nicht anzuwenden.
 
Zu c)
Der Ausschuss für Planung und Mobilität hat in seiner Sit-
zung am 25.11.2021 die frühzeitige Öffentlichkeitsbetei-
ligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB beschlossen. Gemäß § 3 
Abs. 1 BauGB wird über die beabsichtigte Planung mit den 
Bürgerinnen und Bürgern eine öffentliche Anhörung und 
Erörterung durchgeführt.
 
Zu diesem Zweck liegt die Planunterlage in der Zeit vom 
10.01.2022 bis einschließlich 16.01.2022 im städtischen 
Verwaltungsgebäude Neues Rathaus, Rathauserweiterungs-
bau, Ostwall 6, 41515 Grevenbroich, 2. Etage, Fachdienst 
Stadtplanung, während der Dienststunden zu jedermanns 
Einsicht aus. Es wird um vorherige Terminabsprache gebe-
ten unter der Telefonnummer 02181/608-440.
 
Zusätzlich können die öffentlichen Informationen zu die-
sem Planverfahren über die für jedermann zugängliche 
Ausgabeseite der Stadt Grevenbroich im Internet unter 
www.o-sp.de/grevenbroich eingesehen werden.
 
Während der Dienststunden stehen Mitarbeiter des Fach-
dienstes Stadtplanung zur Auskunft zur Verfügung.
 
Grevenbroich, den 17.12.2021
 
 Klaus Krützen
 Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Grevenbroich
 
Betr.: Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. G 232 „Quar-
tiersentwicklung Am Hammerwerk“ – Ortsteil Stadtmitte -
hier: a) Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs.1 i.V.m. § 13a 
BauGB
b) Durchführung des Verfahrens gemäß § 13a BauGB
c) Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetz-
buch (BauGB)
 
Zu a)
Der Rat der Stadt Grevenbroich hat in seiner Sitzung am 
16.12.2021 gemäß § 2 Abs.1 i.V.m. § 13a Baugesetzbuch 
(BauGB) die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. G 232 
„Quartiersentwicklung Am Hammerwerk“ – Ortsteil Stadt-
mitte – beschlossen.
 
Das Plangebiet ist im nachfolgend abgedruckten Plan 
schwarz umrandet, unterbrochen dargestellt.

Ortsteil: Stadtmitte 
BPlan-Nr.: G 232
Bezeichnung: „Quartiersentwicklung Am Hammerwerk“
Druckgenehm. Land NRW (2021) ABK
Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0 (www.govda-
ta.de/dl-de/zero-2-0)

Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs.1 S. 
2 BauGB bekannt gemacht.
 
Zu b)
Ferner hat der Rat der Stadt Grevenbroich in seiner Sitzung 
am 16.12.2021 beschlossen, das beschleunigte Verfahren ge-
mäß § 13a BauGB durchzuführen.
 
Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 13a Abs. 
3 BauGB bekannt gemacht.
 
Im beschleunigten Verfahren gelten gemäß § 13a Abs. 2 S. 1 
BauGB die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach 
§ 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend. Von der Um-
weltprüfung nach § 2 Abs. 4, von dem Umweltbericht nach 
§ 2 a, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Ar-
ten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie 
von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 
BauGB wird demnach abgesehen; § 4c BauGB

(Überwachung/Monitoring) ist nicht anzuwenden.
 
Zu c)
Der Ausschuss für Planung und Mobilität hat in seiner Sit-
zung am 25.11.2021 die frühzeitige Öffentlichkeitsbetei-
ligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB beschlossen. Gemäß § 3 
Abs. 1 BauGB wird über die beabsichtigte Planung mit den 
Bürgerinnen und Bürgern eine öffentliche Anhörung und 
Erörterung durchgeführt.
 
Zu diesem Zweck liegt die Planunterlage in der Zeit vom 
10.01.2022 bis einschließlich 16.01.2022 im städtischen 
Verwaltungsgebäude Neues Rathaus, Rathauserweiterungs-
bau, Ostwall 6, 41515 Grevenbroich, 2. Etage, Fachdienst 
Stadtplanung, während der Dienststunden zu jedermanns 
Einsicht aus. Es wird um vorherige Terminabsprache gebe-
ten unter der Telefonnummer 02181/608-440.
 
Zusätzlich können die öffentlichen Informationen zu die-
sem Planverfahren über die für jedermann zugängliche 
Ausgabeseite der Stadt Grevenbroich im Internet unter 
www.o-sp.de/grevenbroich eingesehen werden.
 
Während der Dienststunden stehen Mitarbeiter des Fach-
dienstes Stadtplanung zur Auskunft zur Verfügung.
 
Grevenbroich, den 17.12.2021
 
 Klaus Krützen
 Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Grevenbroich
 
Betr.: Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. N 48 „Laub-
froschweg“ – Ortsteil Münchrath –
hier: Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gem. § 10 
Baugesetzbuch (BauGB)
 
Der Rat der Stadt Grevenbroich hat in seiner Sitzung am 
16.12.2021 den Bebauungsplan Nr. N 48 „Laubfroschweg“ 
– Ortsteil Münchrath – als Satzung beschlossen.
 
Das Plangebiet ist im nachfolgend abgedruckten Plan 
schwarz umrandet, unterbrochen dargestellt.

Ortsteil: Münchrath 
BPlan-Nr.: N 48
Bezeichnung: „Laubfroschweg“
Druckgenehm. Land NRW (2021) ABK
Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0 (www.govda-
ta.de/dl-de/zero-2-0) 

Der Bebauungsplan Nr. N 48 wird ab sofort mit Begrün-
dung im städtischen Verwaltungsgebäude Neues Rathaus, 
Rathauserweiterungsbau, Ostwall 6, 41515 Grevenbroich, 
Fachdienst Stadtplanung, 2. Etage, während der Dienststun-
den zur Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt der
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Die Dienststunden des Fachdienstes Stadtplanung 
sind:
 

montags und mittwochs  von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

donnerstags  von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
  und von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr

freitags  von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
 

Dienststunden

Die „Rathauszeitung“ erscheint im Erft-Kurier - Der Lokal 
Anzeiger für Grevenbroich - als amtliches Mitteilungsblatt 
der Stadt Grevenbroich.

Verteilung: Kostenlos mit dem Erft-Kurier
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